
1 Strafprozeßordnung — StPO — 7Ѳ

Merkmale und des anzuwendenden Straf
gesetzes sowie das Gericht zu bezeichnen, 
vor dem die Hauptverhandlung stattfinden 
soll. Eine Bezugnahme auf die Anklage
schrift ist zulässig.

(2) Wird die Fortdauer der Unter
suchungshaft, der besonderen Aufsicht Er
ziehungsberechtigter oder der Sicherheits
leistung angeordnet, sind die Gründe dafür 
im Eröffnungsbeschluß darzulegen.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. 13. des 
PrBOG zur höheren Wirksamkeit des 
Strafverfahrens (abgedr. nach § 187).

§ 195 
Rechtsmittel

(1) Gegen Entscheidungen des Gerichts 
im Eröffnungsverfahren (§ 188 Absatz 1) 
steht dem Beschuldigten oder dem Ange
klagten kein Rechtsmittel zu.

(2) Dem Staatsanwalt steht die Be
schwerde gegen folgende Entscheidungen 
zu:

1. Rückgabe der Sache an den Staats
anwalt wegen sachlicher oder örtlicher Un
zuständigkeit;

2. Übergabe der Sache an ein gesell
schaftliches Organ der Rechtspflege;

3. Ablehnung der Eröffnung des Haupt
verfahrens.

§ 196
Einspruch der gesellschaftlichen Organe 

der Rechtspflege

Das gesellschaftliche Organ der Rechts
pflege kann bis zum Abschluß der Beratung 
unter Ren Voraussetzungen des § 60 Ab
satz 1 Einspruch beim Gericht gegen die 
Übergabe einlegen.

Anmerkung: Vgl. auch die Ziff. 3.4. der 
RL Nr. 28 des Plenums des OG vom 24. 3. 
1976 zum Zusammenwirken der Gerichte 
mit den Konfliktkommissionen (GBl. Sdr. 
Nr. 871). Sie lautet:

„3.4.
Zum Einspruch der Konfliktkommission 

gegen eine gerichtliche Übergabe (§ 33 KKO,
§ 196 StPO)
3.4.1.

Von der Möglichkeit des Einspruchs ge
gen eine gerichtliche Übergabeentscheidung

kann die Konfliktkommission außer den im 
§ 33 Abs. 1 KKO bzw. § 60 Abs. 1 StPO ge
nannten Möglichkeiten auch dann Gebrauch 
machen, wenn sie sich nach § 9 Abs. 1 
GGG nicht für zuständig hält. Das ist z. B. 
der Fall, wenn der Beschuldigte zum Zeit
punkt der Übergabeentscheidung oder der 
Beratung aus dem Betrieb ausgeschieden 
oder Militärperson geworden ist. Unzuläs
sig ist eine Weitergabe an eine andere 
Konfliktkommission, an eine Schiedskom
mission oder an ein Organ der Jugendhilfe. 
Ein Einspruch wegen Nichteignung der 
Sache „aus anderen Gründen“ ist auch 
möglich, wenn zwar die örtliche Zustän
digkeit der Konfliktkommission gegeben 
ist, weil der Beschuldigte Angehöriger des 
Betriebes ist, die Konfliktkommission je
doch eine Beratung vor der Schiedskommis
sion, in deren Bereich der Beschuldigte 
wohnt, für erziehungswirksamer hält oder 
wenn der Beschuldigte für längere Zeit 
schwer erkrankt ist oder Zweifel an seiner 
Zurechnungsfähigkeit bestehen.
3.4 2.
Die Konfliktkommission darf ein wei
teres, erst in der Beratung bekanntgewor-
denes Vergehen nicht von s: 
Beratung einbeziehen.

ich aus in die

Wegen der notwendigen G' esamteh nschät-
zun..-; aller vorn Beschule Ügten began-
genen Straftaten ist die Sache an das über
gebende Organ durcii Einspruch zurück
zugeben.
Trägt jedoch der Anzeigende oder Ge
schädigte in der Beratung wegen eines Ver
gehens vor, daß der Beschuldigte gegen ihn 
weitere Handlungen, wie Beleidigung, Ver
leumdung oder Hausfriedensbruch, began
gen habe, die rechtlich als Verfehlungen zu 
beurteilen sind, können diese auf Antrag 
einbezogen werden, wenn eine Klärung 
ohne weitere Vorbereitung möglich ist und 
die Fristen des § 33 Abs. 2 und 3 KKO ge
wahrt sind.
3.4.3.
Gelangt die Konfliktkommission bei der 
Vorbereitung der Beratung (§ 7 KKO) zu 
der Auffassung, daß die Sache aus einem 
der in § 33 KKO bzw. § 60 StPO genannten 
Gründe oder wegen Unzuständigkeit zu
rückzugeben ist, kann ein Einspruch in ent
sprechender Anwendung des § 11 KKO nur 
bei Anwesenheit von mindestens vier Kon
fliktkommissionsmitgliedern beschlossen 
werden.


